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Kompetenz und Vertrauen! 

Wir klären das – für alle 
 

Was gilt seit Neujahr im 
AKK? Wie lange noch? 
Und: Auf wen können wir  
uns dabei verlassen? 

Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung hat sich 
nicht verändert. Der Wechsel in 
die Diakonie hat weder sie, ein 
anderes Mitglied der Betriebslei-
tung, noch einen Vorstand zum 
kirchlichen Würdenträger ge-
macht. 

Die Mindestanforderungen der 
Diakonie an ihre kirchlichen Ein-
richtungen bleiben offensichtlich 
wirkungslos. Die Kirche übt we-
der tatsächlich noch formal Ein-
fluss auf Entscheidungen der Ge-
schäftführer aus. 

Arbeitsv erträge 

Die Kirche beansprucht für sich 
zahlreiche Ausnahmen vom welt-
lichen („säkularen“) Recht. Doch 
das „säkulare“ Arbeitsvertrags-
recht gilt ohne Einschränkung. 

Unsere Verträge verweisen 
auf den BAT oder den BMT-G. 
Darum kündigen die Schreiben 
der Geschäftsführung nichts Gu- 

tes an. 
Sie wollen „auf Wunsch“, 

„freiwillig“ und „einvernehm-
lich“ in den kommenden Mona-
ten mit den Einzelnen unsere Ar-
beitsverträge ändern. Und schon 
rücken sie an mit Vertragsergän-
zungen und „freiwilligen“ indivi-
duellen Vereinbarungen zu geän-
derten Arbeitszeiten. 

Wer gut verhandeln kann und 
sich stark fühlt, braucht sich da 
keine Sorgen machen. Die ande-
ren schon. 

Interess ensvertretung 

Konnte der schützende Betriebs-
rat wirklich im Handstreich auf-
gelöst werden? Die Gerichte 
werden feststellen, ob dies ein 
schlauer Schachzug oder ein 
dreister Trick war. Erst in 1 bis 2 
Jahren wird in letzter Instanz ge-
klärt sein, ob der Arbeitgeber un-

sere Rechte aus der Betriebsver-
fassung achten muss. 

B e t r i e b sv e r e i n b ar u n g e n  

„Bestehende Betriebsvereinba-
rungen bleiben gültig“ wissen 
und schreiben die Geschäftsfüh-
rer. Trotzdem kündigen sie 
zugleich an, dass sie sich bei 
neuen Verträgen nicht daran  
halten wollen. 

Sie haben die meisten Verein-
barungen aus dem Intranet ent-
fernt. Niemand kontrolliert ihre 
Verstöße. Und niemand kann da-
für sorgen, die Nachwirkung der 
gekündigten Vereinbarungen ein-
zufordern. 

Da kann nicht jede und jeder 
einzeln für sich Klärung bei den 
Gerichten suchen. Die betriebli-
chen Interessensvertretungen 
werden Ordnung in das Kuddel-
muddel bringen müssen.     - tm - 

Jahr 2005  Neujahr      Jahr 2006 

Betriebsrat   

 
Tobias Michel: 
„Interessens-
vertreter  
stellen die  
Rechtssicherheit –
wieder her!“ 
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